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Erwägungen

E. 1
Nach Art. 54 Abs. 1 BGG ergeht der Entscheid des Bundesgerichts in einer Amtssprache, in
der Regel in jener des angefochtenen Entscheids. Wurde dieser in einer anderen Sprache
redigiert, verwendet das Bundesgericht die von den Parteien gewählte Amtssprache.
Bedienen sich die Parteien verschiedener Amtssprachen, ergeht der Ent scheid des
Bundesgerichts usanzgemäss in der Sprache der Beschwerde.

Der angefochtene Entscheid ist in englischer Sprache abgefasst. Da es sich dabei nicht um
eine Amtssprache handelt und sich die Beschwerdeführerin der deutschen Sprache und die
Beschwerdegegnerin der französischen Sprache bedienen, ergeht der Entscheid des
Bundesgerichts in Deutsch.

E. 2.1
Im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit ist die Beschwerde in Zivilsachen
unter den Voraussetzungen der Art. 190-192 IPRG (SR 291) zulässig ( Art. 77 Abs. 1 lit. a
BGG ).

E. 2.2
Der Sitz des Schiedsgerichts befindet sich vorliegend in Genf. Beide Parteien haben ihren
Sitz ausserhalb der Schweiz ( Art. 176 Abs. 1 IPRG ). Sie haben von der Möglichkeit nach
Art. 176 Abs. 2 IPRG keinen Gebrauch gemacht und die Anwendung des dritten Kapitels
der ZPO nicht in einer ausdrücklichen Erklärung vereinbart. Deshalb gelangen die
Bestimmungen des IPRG zur Anwendung ( Art. 176 Abs. 2 IPRG ).

E. 2.3
Die Beschwerde in Zivilsachen im Sinne von Art. 77 Abs. 1 BGG ist grundsätzlich rein
kassatorischer Natur, d.h. sie kann nur zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids führen
(vgl. Art. 77 Abs. 2 BGG , der die Anwendbarkeit von Art. 107 Abs. 2 BGG ausschliesst,
soweit dieser dem Bundesgericht erlaubt, in der Sache selbst zu entscheiden). Eine
Ausnahme liegt hier nicht vor (vgl. BGE 136 III 605 E. 3.3.4 S. 616 mit Hinweisen).

E. 2.4
Nach Art. 77 Abs. 3 BGG prüft das Bundesgericht nur die Rügen, die in der Beschwerde
vorgebracht und begründet worden sind; dies entspricht der in Art. 106 Abs. 2 BGG für die
Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht
vorgesehenen Rügepflicht ( BGE 134 III 186 E. 5 S. 187 mit Hinweis). Appellatorische
Kritik ist unzulässig ( BGE 134 III 565 E. 3.1 S. 567; 119 II 380 E. 3b S. 382).

E. 3



Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung ihres Anspruches auf rechtliches Gehör ( Art.
190 Abs. 2 lit. d IPRG ).

E. 3.1
Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe sich im Schiedsverfahren stets auf den
Standpunkt gestellt, beim zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag handle es sich
um einen Marketing-Vertrag. Dieser Vertrag regle die Bedingungen, unter welchen die
Beschwerdegegnerin für die Beschwerdeführerin den Verkauf von Manganerz an
Endkunden organisieren solle und dabei eine Kommissionsgebühr erhalte. Ziff. 7.2 des
Vertrages, der insbesondere die Zahlung einer Kommission von 3.1% auf den endgültigen
Verkaufspreis an die Beschwerdegegnerin sowie das Erfordernis der Zustimmung der
Beschwerdeführerin für den Verkauf des Rohstoffes vorsehe, sei dabei für den Entscheid
von wesentlicher Bedeutung. Während des ganzen Schiedsverfahrens habe sich die
Beschwerdeführerin auf diese Vertragsklausel gestützt. Dabei habe sie betont, dass der
Vertrag als Marketing-Vertrag zu qualifizieren sei. Der Einzelschiedsrichter habe jedoch
ihre diesbezüglichen Argumente und Vorbringen unberücksichtigt gelassen. Er sei davon
ausgegangen, dass es sich beim Vertrag um einen Kaufvertrag handle, ohne sich mit der
vereinbarten Kommissionsgebühr auseinanderzusetzen. Aus Sicht der Beschwerdeführerin
sei ohne eine diesbezügliche Auseinandersetzung eine Beurteilung der Streitigkeit
unmöglich.

E. 3.2.1
Im Bereich der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit erfasst der Anspruch auf rechtliches
Gehör nicht auch den Anspruch auf Begründung des Schiedsspruchs ( BGE 134 III 186 E.
6.1 mit Hinweisen). Dennoch ergibt sich daraus eine minimale Pflicht der Schiedsrichter,
die entscheiderheblichen Fragen zu prüfen und zu behandeln. Diese Pflicht verletzt das
Schiedsgericht etwa dann, wenn es aufgrund eines Versehens oder eines Missverständnisses
rechtserhebliche Behauptungen, Argumente, Beweise oder Beweisanträge einer Partei
unberücksichtigt lässt ( BGE 142 III 360 E. 4.1.1; 133 III 235 E. 5.2 mit Hinweisen).

E. 3.2.2
Solches zeigt die Beschwerdeführerin nicht hinlänglich auf.

Dass die Parteien eine "

marketing fee " vereinbart haben, hat der Einzelschiedsrichter sehr wohl berücksichtigt,
stellte er doch selber fest, der Vertrag sehe eine entsprechende Kommission vor
("C.________ was to receive a marketing fee of 3.10%."). Dass es der Absicht der Parteien
entsprach, dass die Beschwerdegegnerin die Schiffsfracht an Drittkunden in China verkauft,
erwog der Schiedsrichter in unmissverständlicher Weise : "The structure of the contract was
that the shipment was purchased by C.________ on CFR terms from A.________ with title
passing in Brazil. The arrangement was for C.________ having made advance payments to
A.________ to resell the cargo to buyers in China in the meantime.". Wie die
Beschwerdeführerin selber erkennt, setzte sich der Schiedsrichter mit ihrer Argumentation
auseinander, wonach es sich beim abgeschlossenen Vertrag um ein "

reines " Marketing-Agreement handle. Dabei führte er aus, die Beschwerdegegnerin habe
sich jedoch nicht nur zur Vermarktung, sondern

auch zum Kauf der Schiffsfracht verpflichtet. Die angeblich nicht berücksichtigten
Elemente wurden folglich im Schiedsspruch sogar ausdrücklich thematisiert.



Dass sich die Beschwerdegegnerin zur Vermarktung der Schiffsfracht gegen eine
Kommissionsgebühr verpflichtete, galt folglich aus Sicht des Schiedsrichters - entgegen der
Ansicht der Beschwerdeführerin - als erstellt. Einen Anspruch der Beschwerdegegnerin
gegen die Beschwerdeführerin bejahte dieser aus Überlegungen, mit denen sich die
Beschwerdeführerin nicht auseinandersetzt. Im Wesentlichen erwog er, die
Beschwerdeführerin habe ihre Zustimmung zum Verkauf der Schiffsfracht trotz der
fundierten Beratung der Beschwerdegegnerin in treuwidriger Weise verweigert (" In short
A.________ were given sound advice by C.________ and continually rejected it without
any reasoned basis, other than an irrational and persistent insistence on relying on the
Index"). Eine Verletzung des Anspruches der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör
wird dadurch nicht begründet.

E. 4
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des
Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Sie hat
der Beschwerdegegnerin deren Parteikosten für das Verfahren vor Bundesgericht zu
ersetzen ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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